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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich an den einzelnen Gemein-
schaftsschulen des Ostalbkreises für das kommende Schuljahr angemeldet?

2. Wie haben sich folgende Zahlen für die 14 Gemeinschaftsschulen des Ostalb-
kreises entwickelt: Schülerzahlprognose bei der Genehmigung der jeweiligen
Schule, Anmeldezahlen für jedes Schuljahr und Schule, Schülerzahlen nach der
amtlichen Schulstatistik für jedes Schuljahr und Schule?

3. Ist ihr bekannt, ob bei der Entscheidung über die Genehmigung einer Gemein-
schaftsschule die Tatsache berücksichtigt wird, dass bestehende Gemein-
schaftsschulen in der näheren Umgebung die Mindestschülerzahl von 40 in den
Eingangsklassen noch nie erreicht haben?

4. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich für das kommende Schuljahr an
den einzelnen Realschulen des Ostalbkreises angemeldet und wie haben sich
die Schülerzahlen an diesen Realschulen seit dem Schuljahr 2010/2011 ent-
wickelt?

5. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich für das kommende Schuljahr an
einer Privatschule des Ostalbkreises angemeldet und wie haben sich die Schü -
lerzahlen an den einzelnen privaten Schulen im Kreis seit dem Schuljahr 2010/
2011 entwickelt?

07. 04. 2015

Dr. Scheffold CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Stefan Scheffold CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Schüler- und Anmeldezahlen an Schulen des Ostalbkreises

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. April 2015 Nr. 22-6421.1-AA/32/1/ beantwortet das Mi -
nis terium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich an den einzelnen Gemein-
schaftsschulen des Ostalbkreises für das kommende Schuljahr angemeldet?

Anmeldezahlen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Prognosedaten 2015
liegen dem Ministerium nicht vor Mitte Mai vor.

2. Wie haben sich folgende Zahlen für die 14 Gemeinschaftsschulen des Ostalb-
kreises entwickelt: Schülerzahlprognose bei der Genehmigung der jeweiligen
Schule, Anmeldezahlen für jedes Schuljahr und Schule, Schülerzahlen nach der
amtlichen Schulstatistik für jedes Schuljahr und Schule?

Die prognostizierten Schülerzahlen bei der Genehmigung der jeweiligen Gemein-
schaftsschule stellen sich wie folgt dar:

–  Parkschule Essingen (1. Tranche) 30 bis 32
–  Propsteischule Westhausen (1. Tranche) 30 bis 33
–  Dreißentalschule Oberkochen (1. Tranche) 29 bis  31
–  Karl-Stirner-Schule Rosenberg (1. Tranche) 35 bis 38
–  Buchenbergschule Ellwangen (2. Tranche) 41 bis 45
–  Mittelhofschule Ellwangen (2. Tranche) 49 bis 54
–  Alemannenschule Hüttlingen (2. Tranche) 36 bis 46
–  Schillerschule Heubach (2. Tranche) 54 bis 59
–  Friedensschule Schwäbisch Gmünd (2. Tranche) 34 bis 37
–  Schillerschule Aalen (4. Tranche) bis 127
–  Hofherrnschule Aalen-Unterrombach (4. Tranche) bis 68
–  Kocherburgschule Aalen-Unterkochen (4. Tranche) bis 26
–  Mozartschule Schwäbisch Gmünd (4. Tranche) bis 64
–  Schule Unterm Hohenrechberg Waldstetten (4. Tranche) bis 49

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Gemeinschaftsschulen im Ostalbkreis in
den Schuljahren 2012/2013 bis 2014/2015 ist in Anlage 1 dargestellt.

3. Ist ihr bekannt, ob bei der Entscheidung über die Genehmigung einer Gemein-
schaftsschule die Tatsache berücksichtigt wird, dass bestehende Gemein-
schaftsschulen in der näheren Umgebung die Mindestschülerzahl von 40 in den
Eingangsklassen noch nie erreicht haben?

Für die Genehmigung von Gemeinschaftsschulen der ersten und zweiten Tranche
war u. a. erforderlich, dass die langfristige Prognose eine Zweizügigkeit ergab.
Am 23. Juli 2013 hat der Ministerrat die Eckpunkte der regionalen Schulentwick-
lung beschlossen, wonach eine Neugenehmigung von Gemeinschaftsschulen
künftig (somit ab dem Schuljahr 2014/2015) nur noch dann erfolgen soll, wenn
für die Schule auf der Grundlage der erstellten Prognose in der Eingangsklas-
senstufe langfristig mindestens 40 Schülerinnen und Schüler zu erwarten sind.
Die Schülerzahlprognosen werden auf der Grundlage der veröffentlichten „All -
gemeinen Prognosegrundlagen zur Genehmigung einer Gemeinschaftsschule
nach § 8 a SchG“ erstellt und berücksichtigen die langfristige Entwicklung, was
nicht ausschließt, dass einzelne Schulen anfangs bzw. in einzelnen Jahren die
Mindestschülerzahl evtl. nicht erreichen. 

Für jede beantragte Gemeinschaftsschule ist eine eigene Prognoseentscheidung zu
treffen, unabhängig davon, ob an bestehenden Gemeinschaftsschulen die dort er-
stellte Prognose bereits eingetreten ist. 
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4. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich für das kommende Schuljahr an
den einzelnen Realschulen des Ostalbkreises angemeldet und wie haben sich die
Schülerzahlen an diesen Realschulen seit dem Schuljahr 2010/2011 entwickelt?

Anmeldezahlen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Prognosedaten 2015
liegen dem Ministerium nicht vor Mitte Mai vor.

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Realschulen im Ostalbkreis seit dem
Schuljahr 2010/2011 ist in Anlage 2 dargestellt.

5. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich für das kommende Schuljahr an
einer Privatschule des Ostalbkreises angemeldet und wie haben sich die Schü -
lerzahlen an den einzelnen privaten Schulen im Kreis seit dem Schuljahr 2010/
2011 entwickelt?

Anmeldezahlen der privaten Schulen liegen dem Ministerium nicht vor. 

Die Entwicklung der Schülerzahlen der privaten Schulen im Ostalbkreis seit dem
Schuljahr 2010/2011 ist in Anlage 3 dargestellt.

Stoch

Minister für Kultus, Jugend und Sport
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